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Stellungnahme zu dem

1.) Antrag der Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN

Das StraBenverkehrsrecht reformieren — StraBenverkehrsordnung fahrrad- und

fuBverkehrsfreundlich anpassen

(BT-Drucks. 19/8980)

und zu der

2.) Novellierung der StraBenverkehrsordnung (StVO)

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,

zu dem o. g. Antrag und der Novellierung der Stralenverkehrsordnung nehme ich

wie folgt Stellung:

1. Das Anliegen der Vorschlage

Das Anliegen der Vorschlage geht dahin, den Fahrrad- und FulRverkehr im Rahmen

der sog. Verkehrswende namentlich in Innenstadten zu férdern und durch Anderun-

gen des StVG sowie insbesondere der StVO MalRnahmen zu ermoglichen, die der


verszudrath
Textfeld
Deutscher Bundestag
Ausschuss für Verkehr
und digitale Infrastruktur
Ausschussdrucksache
Zusammenfassung
19(15)268-H
Stellungnahme zur 50. Sitzung - 
Öffentl. Anhörung am 25.09.2019




"“"'::'  FRIEDRICH-SCHILLER-
.~ =4 UNIVERSITAT

Verwirklichung dieses — im Koalitionsvertrag der Grof3en Koalition niedergelegten —
Ziels dienen.

Dieses Vorhaben verdient grundsatzlich Zustimmung. Angesichts einer erheblichen
Schadstoffbelastung in den Innenstadten, angesichts zahlreicher Staus in deutschen
Innenstadten, aber auch getragen von der Intention, das Leben in Innenstadten wie-
der lebenswerter zu machen, enthalt der Antrag eine Reihe von Vorschlagen, die
diesem Ziel gerecht werden und zumeist Unterstutzung verdienen. Da aber auch in
Zukunft der Autoverkehr nicht aus den Innenstadten verbannt werden kann, insbe-
sondere die Innenstadte auch in Zukunft nicht nur auf Liefer-, sondern auch auf viel-
fachen Individualverkehr angewiesen sein werden, muss das Anliegen entsprechen-
der Anderungen des StralRenverkehrsrechts auf ein verhaltnismaRiges, ausgewoge-
nes und sinnvolles Miteinander von Auto-, Fahrrad- und FuRgangerverkehr gerichtet

sein.

Dies schliel3t weitergehende, namentlich auch technische Mallnahmen nicht aus, die
geeignet sind, Unfalle insbesondere in Innenstadten zu reduzieren. Verwiesen sei
insoweit auf den Einbau von sog. Abbiegeassistenten in Lkw’s, die in hohem Malle
geeignet sind, insbesondere Unfalle zwischen abbiegenden Lkw’s und Fahrradfah-
rern gerade in Innenstadten zu reduzieren, bestenfalls ganz zu verhindern (vgl. hier-
zu M. Brenner, Die Einfuhrung von Abbiegeassistenten fur Lkw im Lichte des Euro-
parechts, in: Strallenverkehrsrecht (SVR), 2018, S. 441 — 446).

Insgesamt sollte jedoch darauf geachtet werden, das StVG und die StVO nicht mit
(Verbots-)Regelungen zu uberfrachten, deren Einhaltung in der tagtaglichen Praxis
nicht Uberwacht werden kann und deren Missachtung daher auch nicht sanktioniert
wird. Dies ginge letztlich zulasten der Akzeptanz und Uberzeugungskraft der Rege-

lungen.
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Da die in dem Antrag der Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN enthaltenen Vor-
schlage bereits in dem Vorschlag zur Anderung der StVO enthalten sind, orientiert
sich die Stellungnahme an der Auflistung der Ma3nahmen in dem Vorschlag der
Fraktion und verweist dort auf die entsprechenden Anderungen der StVO.

2. Die Vorschlage im Einzelnen

a. Die Vorschlage zur Verkehrssicherheit

aa. 1,5 Meter Uberholabstand

Die Prazisierung des erforderlichen Uberholabstandes ist sinnvoll, dirfte aber in der
Praxis vor allem plakative Wirkung entfalten, da seine Uberwachung schwierig sein
durfte. Beweisprobleme vor Gericht durften daher die Folge sein. Gleichwohl wurde
eine solche Prazisierung sicherlich das Bewusstsein von Autofahrern fur die Gefahr-
dungen erhéhen, die mit dem Uberholen von Radfahrern und Fugangern verbunden
sind.

Der Vorschlag istin § 5 Abs. 4 S. 2 StVO n. F. enthalten.

bb. Rechtsfahrgebot

Die Regelung ist sinnvoll, da sie zu einer Erhohung der Sicherheit der Fahrradfahrer
beitragt. Gefahren durch sich 6ffnende Autoturen werden reduziert; zudem wird die
Sichtbarkeit der Fahrradfahrer deutlich erhoht, da diese nicht mehr gehalten sind,
sich auf der rechten Seite eines Fahrstreifens zu bewegen.

cc. Parken in Kreuzungen, 5 m

Auch gegen diese Regelung ist nichts einzuwenden, da sie in der Praxis sicherlich
besser handzuhaben ist als die Berechnung der Entfernung von 5 Metern ab dem
Schnittpunkt der Fahrbahnkanten. Eine entsprechende Anderung von § 12 Abs. 3 Nr.
1 StVO ist daher praxistauglich und sinnvoll.

Der Vorschlag wird durch § 12 Abs. 3 Nr. 1a StVO n. F. umgesetzt.
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dd. Liefer- und Ladezone

Gegen die vorgeschlagene Regelung spricht grundsatzlich nichts. Zu bedenken ist
jedoch, dass die Anordnung von Liefer- und Ladezonen insbesondere in Geschafts-
strallen mit vielen Geschaften vielfach deshalb den Erfordernissen der Lieferanten
nicht hinreichend Rechnung tragen wird, weil diese von der Lieferzone zu dem be-
treffenden Geschaft im Einzelfall gleichwohl langere Wegstrecken zurtckzulegen
haben werden. Daher ist zu befurchten, dass die Anordnung von Lieferzonen, die
durch ein entsprechendes Verkehrszeichen ermoglicht werden soll, zum Teil an den
Bedurfnissen der Praxis vorbeigeht und das Parken in zweiter Reihe nach wie vor

extensiv praktiziert werden wird.

ee. Abbiegeassistenzsysteme

Die Reduzierung der Gefahr von Lkw-Abbiegeunfallen muss ein vordringliches Anlie-
gen sein, um die Zahl der durch Lkw verursachten Todesfalle und der Unfalle mit
schweren Verletzungen weiter zu reduzieren. Deswegen ist — auch auf europaischer
Ebene — verstarkt der verpflichtende Einsatz von derartigen Assistenzsystemen zu
forcieren (vgl. hierzu auch ausfuhrlich M. Brenner, Die Einfuhrung von Abbiegeassis-
tenten fur Lkw im Lichte des Europarechts, in: Strallenverkehrsrecht (SVR), 2018, S.
441 — 446).

Daruber hinaus kann die Anzahl von Unfallen beim Abbiegen von Lkw auch durch
eine Geschwindigkeitsreduzierung wahrend des Abbiegevorgangs erreicht werden,
weshalb auch gegen eine Geschwindigkeitsbegrenzung fur Lkw beim Abbiegen
nichts spricht.

Dieser Vorschlag wird durch § 9 Abs. 6 StVO n. F. umgesetzt.

Ob hingegen die Einfuhrung von Verkehrssicherheitszonen, in denen Zugangsbe-
schrankungen fur bestimmte Lkw und Fahrzeuge angeordnet werden, die bestimmte
Sicherheitsstandards nicht erfullen, praktikabel ist, erscheint eher fraglich. Insoweit
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besteht die Gefahr, dass dann Geschafte von Lieferanten u. U. nicht mehr angefah-
ren werden, wenn diese nicht Uber entsprechend ausgerustete Fahrzeuge verfugen —
was ggf. zulasten der Verbraucher und des Einzelhandels ginge.

ff. Tempo 30 innerorts

Die flachendeckende und verpflichtende Einfuhrung von Tempo 30 als Regelge-
schwindigkeit in Stadten erscheint zu weitgehend, zu restriktiv und zu wenig flexibel.
Die Entscheidung uber die Frage, ob und auf welchen Strecken eine solche Ge-
schwindigkeitsbeschrankung eingefuhrt wird, sollte vielmehr — wie bislang schon — in
die Hande der jeweiligen Kommune gelegt werden.

Unabhangig davon spricht nichts dagegen, dass die Strallenverkehrsordnung dahin-
gehend geandert wird, dass die Beschrankung auf Wohngebiete und Gebiete mit
hoher FulRganger-und Fahrradverkehrsdichte, die zudem durch weitere Erganzungen
enggefuhrt ist, im Zusammenhang mit der Anordnung von Tempo 30 fallen gelassen
wird, und den Gemeinden die Moglichkeit eingeraumt wird, unabhangig von der je-

weiligen Gebietscharakteristik Tempo 30 anzuordnen.

b. Vorfahrt fur umwelt-, klima- und gesundheitsfreundlichen Verkehrsarten

aa. Flussigkeit aller Verkehre

Die Umsetzung des Vorschlags erscheint entbehrlich, da unter den unbestimmten
Rechtsbegriff des Verkehrs mit den Mitteln der juristischen Auslegung neben den

Autoverkehr auch weitere Verkehre subsumiert werden konnen.

bb. Querungen

Der Vorschlag, im Zusammenhang mit Querungen dem FulRverkehr den Vorrang ge-
genuber dem Autoverkehr einzuraumen, ist bedenkenswert. Bei seiner Umsetzung
ist jedoch zu Uberprufen, ob dies nicht zu zusatzlichen, durch die Querungen beding-
ten Stauungen des Autoverkehrs fuhren kann, was unter Luftreinhaltegesichtspunk-

ten letztlich nicht wiinschenswert sein kann.
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cc. Rechtsabbiegen fur Radfahrende

Der Vorschlag ist bedenkenswert. Zu prufen ist jedoch, ob die Umsetzung des Vor-
schlages nicht zu einer zusatzlichen Gefahrdung von Personen fuhrt, was angesichts
des zum Teil ruden Verhaltens von Fahrradfahrern nicht von der Hand zu weisen ist.
Zu prufen ist des Weiteren, ob nicht durch das Rechtsabbiegen von Radfahrern bei

Rotlicht Autofahrer irritiert werden konnten.

dd. Einbahnstraen

Der Vorschlag ist bedenkenswert. Vor seiner Umsetzung sollte jedoch Uberprift wer-
den, ob die grundséatzliche Offnung von EinbahnstralRen fiir entgegen der Fahrtrich-
tung fahrende Radfahrer nicht zusatzliches Gefahrdungspotenzial beinhaltet.

ee. Nebeneinanderfahren
Gegen den Vorschlag bestehen keine Bedenken, er wird durch § 2 Abs. 4 S. 1 StVO

n. F. umgesetzt.

ff. Personenbeforderung auf Fahrradern
Sofern die bauliche Konstruktion dies zulasst und damit die Sicherheit der Fahrrader
sowie insbesondere von Anhangern, Lastenradern und Rikschas sichergestellt ist,

bestehen gegen den Vorschlag keine Bedenken.

dg. Radschnellwege
Gegen den Vorschlag bestehen keine Bedenken.

c. Entscheidungsfreiheit fur Stadte und Kommunen erhohen

aa. Zur Thematik der Umwidmung

In dem Vorschlag wird angeregt, ,Umwidmungsvorgange® durch eine Umwidmung
von Stral3en bzw. Fahrstreifen zugunsten anderer Nutzungen zu erleichtern, mit dem

Ziel, eine Nutzung zugunsten einer Gruppe zu er6ffnen bzw. diese zu ermadglichen.



"“"'::'  FRIEDRICH-SCHILLER-
.~ =4 UNIVERSITAT

Unter Bezugnahme auf § 45 Abs. 9 S. 3 StVO, der Beschrankungen und Verbote des
flieRenden Verkehrs an das Vorliegen einer Gefahrenlage anknupft, wird dargetan,
dass dieses Erfordernis Kommunen einschrankt, die verkehrliche Situation vor Ort so
zu gestalten, wie diese es fur richtig und angemessen halten. Dies, so wird weiter

vorgebracht, erschwere die Umsetzung moderner Verkehrs- und Mobilitatskonzepte.

Insoweit ist rechtlicher Sicht darauf hinzuweisen, dass dieser Vorschlag im Kern da-
rauf hinauslauft, die verfassungsrechtlich vorgegebenen Grenzen zwischen Stral3en-

recht und StraRenverkehrsrecht zu verwischen.

(1) StraBenrecht und StraBenverkehrsrecht

Das StraBenrecht i. S. des Strallenwegerechts umfasst die Gesamtheit der o6ffent-
lich-rechtlichen Rechtsnormen, die die Rechtsverhaltnisse an solchen Stral3en, We-
gen und Platzen zum Gegenstand haben, welche dem allgemeinen Verkehr gewid-
met sind. Das Strallenrecht, verstanden als Wegerecht, legt mithin die abstrakte
Verkehrsaufgabe der Stralle fest und regelt auf diese Weise den Rahmen der Stra-
Renbenutzung®. Es geht insoweit um die Entstehung des dffentlich-rechtlichen Status
einer StralRe mittels Widmung, die Ein- und Umstufung sowie die Einziehung offentli-
cher Stralden, die Abgrenzung des Gemeingebrauchs vom Sondergebrauch, die Be-
stimmung des Tragers und des Umfangs der Stralenbaulast sowie die Stralenauf-

sicht.

Das Stral3enrecht legt mithin die abstrakte Zweckbestimmung der 6ffentlichen Sache
und damit die abstrakte Verkehrsaufgabe der Stral3e fest; es ist auf die spezifische
Verkehrsfunktion der Strale gerichtet. Es verbietet damit auch alle die abstrakte

Zweckbestimmung uberschreitenden Nutzungen.

' Vgl. insoweit auch Papier, Recht der 6ffentlichen Sachen, 3. Aufl., 1998, S. 106.
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Demgegenuber regelt das StraBenverkehrsrecht, das an das Strallenrecht und ins-
besondere an die Widmung anknupft, unter ordnungsrechtlichen Gesichtspunkten
die Probleme der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, die in erster Linie daraus
resultieren, dass viele Verkehrsteilnehmer zur gleichen Zeit von der bestimmungs-
gemalien — d. h. der widmungsgemalien — Benutzung der Stral’e Gebrauch machen.
Das Straldenverkehrsrecht kommt damit Ordnungsbedurfnissen nach, die erst durch
die Art und die Menge der bestimmungsgemalien Benutzungen der oOffentlichen
Stralde entstehen. Es knupft damit an die Zahl der Verkehrsteilnehmer, an die Fre-

quenzen der Strallenbenutzung und an die zeitlichen Verkehrsballungen an.

Die Aufgabe des Strallenverkehrsrechts lasst sich mithin beschreiben als die Ord-
nung der Gemeingebrauchsausubung unter konkreten Gemeinvertraglichkeitsge-
sichtspunkten®. Das StraRenverkehrsrecht betrifft damit in seinem Schwerpunkt ei-
nen Sachbereich der Gefahrenabwehr. Es ist sachlich begrenztes Ordnungsrecht,
das der Abwehr von Gefahren von Verkehrsteilnehmern und anderen Dritten und der
optimalen Ablaufsicherung des Verkehrs dient. Im Gegensatz zu sonstigem Ord-
nungsrecht ist fur das Strallenverkehrsrecht der Bund zustandig.

Hervorzuheben gilt es in diesem Zusammenhang, dass das Strallenverkehrsrecht in
seiner Gesamtausrichtung praferenz- und privilegienfeindlich ist*. Es geht grundsatz-
lich von einer Gleichbehandlung und der Gleichrangigkeit aller Verkehrsteilnehmer
aus. Aus diesem Grund kann eine Privilegierung einzelner Verkehrsteilnehmer oder
einer Gruppe von Verkehrsteilnehmern nicht auf das Strallenverkehrsrecht gestutzt
werden, wenn dies zur Folge hatte, dass alle ubrigen Verkehrsteilnehmer vom Ge-
meingebrauch an der Stralle ausgeschlossen werden wurden. Daher wirde z. B.
durch die flichendeckende Uberspannung der gesamten Innenstadt mit Anwohner-
parkzonen die Praferenz- und Privilegienfeindlichkeit des StralRenverkehrsrechts ge-

radezu in ihr Gegenteil verkehrt, da die Parkmdglichkeiten bei einer solchen Ausge-

% Papier, Recht der &ffentlichen Sachen, 3. Aufl., 1998, S. 106.

s Vgl. nur Oeter, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, Grundgesetz, Bd. 2, 6. Aufl., 2010, Art. 74, Rdnr. 154. S.
auch BVerfGE 40, 380.

* BVerwGE 107, 38; BVerwG, zfs 2011, S. 52/58. Vgl. auch Steiner, NJW 1993, S. 3161/3164.
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staltung weitgehend den privilegierten Anwohnern vorbehalten wurden, wahrend al-
len Ubrigen Verkehrsteilnehmern das Parken erschwert oder gar unmaoglich gemacht

werden wirde®.

Mit Blick hierauf berechtigt das StralRenverkehrsrecht nicht zu verkehrsregelnden
MalRnahmen, die die wegerechtliche Funktionsbestimmung einer Stralle, z. B. die
Einrichtung eines Fulgangerbereichs durch Teileinziehung oder durch Zulassung
einer anderen Benutzungsart, z. B. eines beschrankten Kfz-Verkehrs, faktisch wieder
aufheben®. Das StraRenverkehrsrecht darf mit anderen Worten die straRenrechtliche

Widmung nicht konterkarieren oder gar unterlaufen.

Der grundsatzliche Unterschied zwischen den beiden Materien besteht folglich darin,
dass das StralRenrecht den offentlich-rechtlichen Sachherrschaftsstatus Uberhaupt
und die Grenzen zwischen Gemeingebrauch und Sondernutzung bestimmt, wahrend
das Verkehrsrecht bestimmt, welche im Rahmen des wegerechtlich-abstrakten Ge-
meingebrauchs liegenden Nutzungen auch tatsachlich zulassigerweise ausgeulbt
werden durfen. Das Strallenrecht legt damit die Grenze zwischen abstraktem und

individuellem, zwischen zulassigem und unzulassigem Gemeingebrauch fest.

Daran wird deutlich, dass das StralRenverkehrsrecht das Strallenwegerecht voraus-
setzt. Deshalb mussen sich strallenverkehrsrechtliche Regelungen innerhalb des
stralRenrechtlichen Widmungsrahmens halten; verkehrsregelnde Malinahmen auf der
Grundlage des Stralenverkehrsrechts finden mithin ihre Grenzen an der wegerecht-
lichen Widmung’. Mit anderen Worten ermdglicht das StraRenverkehrsrecht nur Re-
gelungen innerhalb des Rahmens, in dem der Verkehr durch die wegerechtliche
Widmung zugelassen ist’. Die Widmung bestimmt daher den Rahmen, innerhalb

dessen die Straldenverkehrsvorschriften zur Anwendung gelangen, die ihrerseits das

® So die Konstellation in BVerwGE 107, 38.

® BVerwG, NJW 1982, 840

! Papier, Recht der 6ffentlichen Sachen, 3. Aufl., 1998, S. 107.

® Hiervon geht auch die Rspr. aus, vgl. insbesondere BVerfGE 40, 371/378.
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Verhaltnis der Verkehrsteilnehmer zueinander unter dem Gesichtspunkt der Sicher-
heit und Ordnung sowie Leichtigkeit des Verkehrs regeln.

Das Strallenverkehrsrecht ist danach das Recht der Nutzungsausubung innerhalb
des strallenrechtlich vorgegebenen Widmungsrahmens. Es knupft an die wegerecht-
liche Widmung an, kann aber weder ihre Voraussetzungen noch ihren Umfang re-

geln.

Ein Vorrang des Stral’enverkehrsrechts gegenuber dem Strallenrecht kommt nur
dann in Betracht, wenn auf der Grundlage des StralRenverkehrsrechts (insbes. § 45
StVO) Verkehrsverbote und Verkehrsbeschrankungen aus Grinden der Sicherheit
oder Ordnung des Strallenverkehrs in Rede stehen. Verkehrsverbote und Verkehrs-
beschrankungen verkehrsrechtlicher Art sind mithin nur dann zulassig, wenn sie aus
Grunden der Sicherheit oder Ordnung des Stral’enverkehrs Verkehrs- und Benut-
zungsarten rechtlich ausschlieRen, die an sich innerhalb des widmungsrechtlichen
Rahmens liegen®. Daher darf z. B. eine verkehrsrechtliche Anordnung zum Schutz
der Nachtruhe den Lkw- oder Motorradverkehr beschranken (§ 45 I Nr. 3, I b 1 Nr. 5
StvO)™.

Doch gilt es insoweit zu berucksichtigen, dass durch die Anordnung von Verkehrs-
verboten und Verkehrsbeschrankungen keine dauerhaften Entwidmungen oder Wid-
mungsbeschrankungen der Stralle, also dauerhafte Ausschlisse bestimmter Ver-
kehrsarten, bewirkt werden durfen. Beschrankungen des abstrakten Verkehrsge-
brauchs und der abstrakten Verkehrsaufgabe der Stralle kdnnen nur durch eine
Widmungsverfugung ausgesprochen werden.

Eine stralRenverkehrsrechtliche Losung ist mithin dann ausgeschlossen, wenn und
soweit es nicht mehr um Ordnungsbedurfnisse innerhalb eines bestimmungsgema-
Ren Gebrauchs geht, sondern um eine (Neu-)Festsetzung der Verkehrsbestimmung

und Verkehrsfunktion. Davon abgesehen, hat auch das Bundesverwaltungsgericht

® Papier, Recht der &ffentlichen Sachen, 3. Aufl., 1998, S. 108.
'% S0 der Hinweis von Papier, Recht der 6ffentlichen Sachen, 3. Aufl., 1998, S. 108.
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klargestellt, dass MalRnahmen nach § 45 StVO nur zur Gefahrenabwehr zulassig
sind und daher voraussetzungsgemal wegen dieser finalen Ausrichtung situations-
bedingt sein miissen und nicht von dauerhafter Natur sein diirfen'’. Auf § 45 StVO
gestutzte MalRnahmen sind daher nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts
stets abhangig vom Fortbestehen der Gefahrensituation, durch die ihre Anordnung
veranlasst wurde, wie das beispielsweise bei einem Nebeneinander von starkem

FuRgangerverkehr und starkem Fahrzeugverkehr der Fall sein kann'?.

(2) Hier:

Mit Blick auf diese samtlichen Vorgaben begegnet die Intention des Vorschlags Be-
denken. Sie lauft im Ergebnis darauf hinaus, die stral3enrechtliche Widmung und
damit das Strallenrecht mit Hilfe des Stral’enverkehrsrechts zu unterlaufen und da-

mit die beiden Spharen unzulassigerweise zu vermengen.

Wird durch die zustandige Behorde eine Stralle zum Zwecke des Gemeingebrauchs
gewidmet, so kann diese Widmung nicht durch stral3enverkehrsrechtliche Malinah-
men unterlaufen oder enggefuhrt werden. Eine strallenverkehrsrechtliche Mal3nah-
me muss sich stets innerhalb des strallenrechtlichen Widmungsrahmens halten; die-
ser gibt mit anderen Worten den Rahmen fur stral3enverkehrsrechtliche Regelungen
und Einschrankungen vor. Anders formuliert: stral3enverkehrsrechtliche Regelungen
ermoglichen nur solche Malnahmen, die die stralRenrechtlichen Vorgaben nicht

missachten.

Und genau hierauf lauft der Vorschlag unter seiner Ziffer 15 hinaus, da er stralen-
verkehrsrechtliche Malnahmen ohne Vorliegen einer Gefahrenlage ermaoglichen soll.

Das Strallenverkehrsrecht lasst jedoch nur Mallnahmen zu, die aus Grunden der

" BVerwG, DOV 1980, S. 915.
12 30 die Konstellation in BVerwG, DOV 1980, S. 915.
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Sicherheit oder Ordnung des StralRenverkehrs vorgenommen werden, mithin insbe-
sondere an das Bestehen einer Gefahr anknupfen.

Wird indes dieser Anknupfungspunkt aufgehoben, so fuhrt dies im Ergebnis zu einer
Verdrangung des Straldenrechts durch das Straldenverkehrsrecht — und damit zu ei-
nem Systembruch im Verhaltnis von StralRenrecht und Stralenverkehrsrecht.

Letztlich wird damit auch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts kon-

terkariert. Dieses hat insoweit klargestellt:

,Das Strallenverkehrsrecht dient hiernach dem Zweck, die spezifischen Gefahren,
Behinderungen und Belastigungen auszuschalten oder wenigstens zu mindern, die
mit der StralRenbenutzung unter den Bedingungen des modernen Verkehrs verbun-
den sind. Es regelt in diesem Rahmen die (polizeilichen) Anforderungen, die an den
Verkehr und an die Verkehrsteilnehmer gestellt werden, um Gefahren von anderen
Verkehrsteilnehmern oder Dritten abzuwenden und den optimalen Ablauf des Ver-
kehrs zu gewahrleisten. Das Strallenverkehrsrecht ist sachlich begrenztes Ord-
nungsrecht, fur das dem Bund — abweichend vom sonstigen (Polizei-)Ordnungsrecht

— die Gesetzgebungskompetenz zusteht'>.

Eine stralRenverkehrsrechtliche Regelung kann vor dem Hintergrund dieser verfas-
sungsrechtlichen Vorgaben daher keine Privilegierungen aussprechen, die nicht
durch Aspekte der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gedeckt sind. Das Stra-
Renverkehrsrecht ist als Ordnungsrecht privilegienfeindlich und kann nicht durch an-
dere Aspekte — Umweltschutz, Wirtschaftsforderung — verwassert werden.

bb. Die Einrichtung von FahrradstraBen
Bei der Umsetzung dieses Vorschlags wird zu berlcksichtigen sein, dass eine un-
verhaltnismallige Hemmung des Autoverkehrs durch Vorrangregelungen und bauli-
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che MalRnahmen fur Durchfahrtsbeschrankungen zu vermehrten Staus in Innenstad-
ten und damit zu einer erhohten Belastung der Luft mit Schadstoffen fuhren kann.

cc. Begegnungszonen

Gegen den Vorschlag bestehen keine Bedenken.

dd. Experimentierklausel

Der Vorschlag begegnet Bedenken. Auch er ist geeignet, die Unterscheidung zwi-
schen Stralenrecht und Stral3enverkehrsrecht zu unterlaufen, da auch im Zusam-
menhang mit der Anwendung der Experimentierklausel auf das Vorhandensein einer
konkreten Gefahr fur Sicherheit und Ordnung verzichtet werden soll.

Dass die strallenrechtliche Widmung auf der Grundlage des StralRenverkehrsrechts
aus Grunden der Forderung von umwelt-, klima- und gesundheitsfreundlichem Ver-
kehr oder der Aufenthalts- und Erholungsqualitat durch stralRenverkehrsrechtliche
Maflnahmen unterlaufen werden kann — wenn auch im Rahmen einer Experimentier-

klausel —, begegnet aus rechtssystematischen Grinden grundlegenden Bedenken.
ee. Wirksame Sanktionen

Der Vorschlag verdient uneingeschrankt Zustimmung, um die zunehmende RuUck-
sichtslosigkeit im Straldenverkehr einzudammen.

gez. Michael Brenner
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